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Unterhalt teure ©infriebigung ju erfparen unb eijer ben

©arten eine größere ©runb^ädfje p geben. ®te ©arten
daliegen fich p zufammenhängenben ftomplejen pfammen.

®er |)auStpp lehnt fic| an bie Art ber »am (Staat
errichteten bauten an ber BeuhauSftraffe an: bie reine
Barterrerootjnung im ©infamitienhauS, umfaffenb eine

groffe äBohnfüdfje unb brei Schlafzimmer. ®er Sijp ift
erweitert burch einen geräumigen ÇauSgang unb burd)
eine Heine äBafchfüd)e mit Sab, bie zugleich ber Mdie
alê Spülfüche bient. QebeS Schlafzimmer t)at feinen
bireïten ©ingang. ®ie SBopntädje ift burdf) bie Spül»
fücije ftarf entlafiet. ©ine mertooße ©rgänpng pr
2Bot>nung bilbet baS |)öfcf)en, baS burch ben Borbau
gegen ben einen Machbar oofifiänbig abgefdjloffen ift.
Born ^üfd^en au§ ift ber ©arten bireft zugänglich. ®tefer
ift mit einem ßtntern 3ugattg§weg auSgeftattet. An»
fä)tu§ an bie 2Bafc|!ßc^e ift ein Sdjopf oorgefehen, ber
bie |)anbwagen, ba§ Brennmaterial ufro. aufnimmt.
®anf ber Anlage biefeS Schopfes unb bem Borhanben»
fein beS großen @ftrid)S, ber burd) eine Saütöre nom
fjauSgang auS bequem zugänglich ift, erübrigt jtdj bie

ooßftänbige ilnterfelterung beS fpaufes. @S ift einzig bie

Sßafchfüch« unterfeßert, wa§ ooßftänbig genügen bürfte.
®ie Bauten follen fc^on auf ben 1. DHober 1925

fertiggefteUt werben.
®er BegierungSrat erfuöjt nun ben ©reffen Bat um

folgenbe Befchlufffaffung:
1. ®er BegierungSrat roirb ermäßigt, pr görberung

beS 3BohnungSbaueS für finbertetd)e gamilien ber
SBobngenoffenfdjaft „$m Bogelfang" an bie Soften
ber ©tfießung oon 56 ©infamilienhäufern eine Sub»
»ention oon 20% ber Baufuntme, im Btajimum
225,120 §r., p gemäßen gegen ©rricfjtung einer
entfpredgenben SautionShppothef unb p ©unften ber
©enoffenfchaft namens beS SantonS BafeßStabt Bürg»
fc^aft p leiften für bie oon ber ©enoffenfchaft auf»
pnsljmenben II. Çppothefen im Bla^imalbetrag oon
270,480 3t.

2. ®er BegierungSrat wirb ferner ermächtig!, bie nähern
SuboentionSbebtngungen mit ber ©enoffenfchaft p
oereinbaren.

®iefer Befctjlu'g ift p publizieren ; er roirb all bring»
lieber Maiur bem Beferenbum entzogen.
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Heber lie Ctftefti® m Wimotilgaragen
in »elnieMeten.

(Konefpotibenj.)

®ie Autogaragen finb ein neuzeitliches BebürfniS
geworben. Mic|t nur ©efchäftSleu-te, fonbern auch Sirgte,
©efchäftSreifenbe, bie ®ire!loren öffentlicher fantonaler
unb

'
ftäbtifcher Betriebe bebieneu fich mit Borteit beS

Automobils als BerfehrSmittel. ®ie Unterbringung beS

ÎBagenS in geeignete Bäume bietet inbeffen oielfach
Schroterigfeiten unb zwar nicht aßein roegen ben feuer»
unb baupolizeilichen Borfdfiriften, fonbern namentlich auch

roegen ben für bie Bachbarfchaft unangenehmen Beigaben :

@eräufc|, ßärm unb Benjingerüche.
|nnfichttich bau» unb feuerpolizeilichen Borfchriften

haben bie einzelnen Äantone meift befonbere Berorbnnngen
aufgefteflt ober bann in Berbtnbung mit anbern Bor»
fdhriften gleich auch bie befonberen Beftimmungen für
Autoremifen erlaffen. 3ifr freu Danton St. ©allen z- B.
ift mafjgebenb bie fantonale Berorbnung betreffend bie

Aufbewahrung unb Berroenbung feuergefährlicher fjläffig=
feiten unb anberer feuergefährlicher unb erploftoer Stoffe,
00m 28. ®ezember 1921. |)tnfichtlich Benzinfahrzeugen
heifft eS in Art. 46:

An bie Bäume, in welchen ^Motorfahrzeuge mit ganz
ober teitroeife gefülltem Benjinbehälter für geroöh«tt^
untergebracht werben foKen, werben folgenbe bauli^e
Anforberungen gefieüt:

a) Çarter Boben (Stein ober Beton) mit aüfeitigem
©efäße gegen bie SMitte beS Baumes, ober anber»

roeitiger Sicherung gegen baS Überfliegen oon Benzin
nach auffen. 3öt bie Aufnahme beS AbfluffeS mu|
eine genügenb groffe ©rube unb, wenn Berbinbung
mit einer SBafferleitung befiel)!, ein Benzin»
abfeheibet angebracht werben.

3ür Automobilroerfftätten finb Böben auS Klößen
zuläffig.

1') Qn einem Baum innerhalb eines bewohnten ©e=
bäubeS : mafftoe ober mit feuerfidherem ^Material
befleibete SBänbe unb ®edten unb inwenbig mit
©ifenblech ober anberem feuerfidherem ^Material
befchlageneu ®üren.

$n einem nidE)t bewohnten ©cbäube: bis auf
bie £)öhe o.on wenigfienS 1 Vs maffioe ober mit
feuerficherem SRaterial beHeibete SBänbe unb auf bie

gleite £>öhe inwenbig mit ©ifenblech befchlagene
Stiren.

c) ©enügenbe Bentilation unb Belichtung burch 3®nfter.
Ausgenommen oon biefen baulichen Atiforbe»

rungen finb aße ©infießräume, bie mit ihren Ilm»
faffungSwänben minbefienS 30 m oon aßen anbern
©ebäulichfeiteti entfernt finb. 3« einer foldjen
Anlage mu^ fooiel Boben erworben ober mit einem
entfprechenben Seroitut belegt werben, baff bie
genannte ©ntfernung für aße '3«He gefid)ert bleibt.
®aS betreffenbe ©ebäube fann in beliebiger Äon»
ftruftion erfteßt werben, ift aber mit harter Be=

ba^ung zu oetfehen.
Auf ©inz?lräume für Biotorboote, SMotorfdEjiffe

nnb 3lugzeuge finbet biefer Artüel feine Anwenbung.
"Natürlich müffen auch 'öie öffentlich redE)tIid^en Bau»

unb ©renzabftänbe gewahrt fein unb überbieS aßfäßige
prioatre^jtli^ie Abmachungen eingehalten werben.

|)infichttich Beläftigung burch Särm unb ©eriiehe hat
eS im aßgemeinen in ben metften fantonalen unb ört»
lidhen Baureglementen eine Borfc|rift mit ungefähr
folgenbem SBorttaut :

„3Benn für bie £)ffentlid)feit burdh Bauch, ®ünfte,
©erüche, ©etöfe unb ©rfdhütterungen erhebtidlje Beläfti»
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Unterhalt teure Einfriedigung zu ersparen und eher den

Gärten eine größere Grundfläche zu geben. Die Gärten
schließen sich zu zusammenhängenden Komplexen zusammen.

Der Haustyp lehnt sich an die Art der vom Staat
errichteten Bauten an der Neuhausstraße an: die reine
Parterrewohnung im Einfamilienhaus, umfassend eine

große Wohnküche und drei Schlafzimmer. Der Typ ist
erweitert durch einen geräumigen Hausgang und durch
eine kleine Waschküche mit Bad, die zugleich der Küche
als Spülküche dient. Jedes Schlafzimmer hat seinen
direkten Eingang. Die Wohnküche ist durch die Spül-
küche stark entlastet. Eine wertvolle Ergänzung zur
Wohnung bildet das Höschen, das durch den Vorbau
gegen den einen Nachbar vollständig abgeschlossen ist.
Vom Höfchen aus ist der Garten direkt zugänglich. Dieser
ist mit einem hintern Zugangsweg ausgestattet. Im An-
schluß an die Waschküche ist ein Schöpf vorgesehen, der
die Handwagen, das Brennmaterial usw. aufnimmt.
Dank der Anlage dieses Schöpses und dem Vorhanden-
sein des großen Estrichs, der durch eine Falltüre vom
Hausgang aus bequem zugänglich ist, erübrigt sich die

vollständige Unterkellerung des Hauses. Es ist einzig die

Waschküche unterkellert, was vollständig genügen dürfte.
Die Bauten sollen schon auf den 1. Oktober 192?

fertiggestellt werden.
Der Regierungsrat ersucht nun den Großen Rat um

folgende Beschlußfassung:
1. Der Regierungsrat wird ermächtigt, zur Förderung

des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien der
Wohngenossenschaft „Im Vogelsang" an die Kosten
der Erstellung von 56 Einfamilienhäusern eine Sub-
vention von 29°/o der Bausumme, im Maximum
225,120 Fr., zu gewähren gegen Errichtung einer
entsprechenden Kautionshypothek und zu Gunsten der
Genossenschaft namens des Kantons Basel-Stadt Bürg-
schast zu leisten für die von der Genossenschaft auf-
zunehmenden II. Hypotheken im Maximalbetrag von
270,480 Fr.

2. Der Regierungsrat wird ferner ermächtig!, die nähern
Subventionsbedingungen mit der Genossenschaft zu
vereinbaren.

Dieser Beschluß ist zu publizieren; er wird als dring-
licher Natur dem Referendum entzogen.

àE- U « U ^
s.

^

Ueber die ErWiiq m AlltombilMiM
m MWMeteil.

(Korrespondenz.)

Die Autogaragm sind à neuzeitliches Bedürfnis
geworden. Nicht nur Geschäftsleute, sondern auch Arzte,
Geschäftsreisende, die Direktoren öffentlicher kantonaler
und städtischer Betriebe bedienen sich mit Vorteil des
Automobils als Verkehrsmittel. Die Unterbringung des

Wagens in geeignete Räume bietet indessen vielfach
Schwierigkeiten und zwar nicht allein wegen den feuer-
und baupolizeilichen Vorschriften, sondern namentlich auch

wegen den für die Nachbarschaft unangenehmen Beigaben:
Geräusch, Lärm und Benzingerüche.

Hinsichtlich bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften
haben die einzelnen Kantone meist besondere Verordnungen
aufgestellt oder dann in Verbindung mit andern Vor-
schriften gleich auch die besonderen Bestimmungen für
Autoremisen erlassen. Für den Kanton St. Gallen z. B.
ist maßgebend die kantonale Verordnung betreffend die

Aufbewahrung und Verwendung feuergefährlicher Flüssig-
keilen und anderer feuergefährlicher und explosiver Stoffe,
vom 28. Dezember 1921. Hinsichtlich Benzinfahrzeugen
heißt es in Art. 46:

An die Räume, in welchen Motorfahrzeuge mit ganz
oder teilweise gefülltem Benzinbehälter für gewöhnlich
untergebracht werden sollen, werden folgende bauliche
Anforderungen gestellt:

a) Harter Boden (Stein oder Beton) mit allseitigem
Gefälle gegen die Mitte des Raumes, oder ander-
weitiger Sicherung gegen das Überfließen von Benzin
nach außen. Für die Aufnahme des Abflusses muß
eine genügend große Grube und, wenn Verbindung
mit einer Wasserleitung besteht, ein Benzin-
abscheider angebracht werden.

Für Automobilwerkstätten sind Böden aus Klötzen
zulässig.

d) In einem Raum innerhalb eines bewohnten Ge-
bäudes: massive oder mit feuersicherem Material
bekleidete Wände und Decken und inwendig mit
Eisenblech oder anderem feuersicherem Material
beschlagenen Türen.

In einem nicht bewohnten Gebäude: bis auf
die Höhe von wenigstens 1'/- m massive oder mit
feuersicherem Material bekleidete Wände und auf die
gleiche Höhe inwendig mit Eisenblech beschlagene
Türen.

e) Genügende Ventilation und Belichtung durch Fenster.
Ausgenommen von diesen baulichen Anforde-

rungen sind alle Einstellräume, die mit ihren Um-
fassungswänden mindestens 30 m von allen andern
Gebäulichkeiten entfernt sind. Zu einer solchen
Anlage muß soviel Boden erworben oder mit einem
entsprechenden Servitut belegt werden, daß die
genannte Entfernung für alle Fälle gesichert bleibt.
Das betreffende Gebäude kann in beliebiger Kon-
struktion erstellt werden, ist aber mit harter Be-
dachung zu versehen.

Auf Einzelräume für Motorboote, Motorschiffe
und Flugzeuge findet dieser Artikel keine Anwendung.

Natürlich müssen auch die öffentlich-rechtlichen Bau-
und Grenzabstände gewahrt sein und überdies allfällige
privatrechtliche Abmachungen eingehalten werden.

Hinsichtlich Belästigung durch Lärm und Gerüche hat
es im allgemeinen in den meisten kantonalen und ört-
lichen Baureglementen eine Vorschrift mit ungefähr
folgendem Wortlaut:

„Wenn für die Öffentlichkeit durch Rauch, Dünste,
Gerüche, Getöse und Erschütterungen erhebliche Belästi-
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gungen p gewärtigen ftnb, ober fieß nadEjlrägltd^ ßeraul»
fteßen, fo ftnb befimöglicßfie@cßußoorfeßtunge.n p treffen."

3m neuen Bioilgefeßbucß ftnben tpir fotgenben be=

fannten Artifel 684:
„3ebermamt ift oetpflicßtet, bei ber Aulü&ung feine!

©igentuml, rote namen.licß bei bem Setrieb einel ©e=

werbe! auf feinem ©runbfiücf, ftc^ alter übermäßigen
©inroirfmtg auf bal ©igentum ber Sacßbarn p entgalten.

Serboten finb inlbefonbere alle ftf;äblid)en unb nacß

Sage unb Sefcßaffenßeit ber ©runbfiücfe ober nacß Drtl»
gebrauet) nießt gerechtfertigten ©tmoirfungen bureß Sauet)
ober Suß, läfiige ©ünfte, Särm ober ©efeßütterung."

3« ber öffentlicß-rec|tlici)en Sorfcßrift ber Sau-
regtemente finb bie erßeblicßen Seläftigungen oerboten,
in ber prioatreeßtlicßen Sefiimmung bei 3- ©. S. fprießt
ber ©efeßgeber oon übermäßigen ©inroirfungen auf
bal ©igentum bei Sacßbarn. ©amit ift feßon ange»
beutet, baß ber Sacßbar fteß ein gemiffel SJiaß folder
Seläftigungen ober ©inroirfungen gefallen laffen muß.

Db Automobilremifen in Woßnquatlieren unter biefen
©eficßilpunften erlaubt finb ober nießt, roirb oon ben

örtlicßen Umfiänben unb namentlich aueß baoon abßängen,
ob el fieß um eine fogenannte ©roß* ober Slietgarage
ober bann um ©inftetiunglräume für ißtioatautomobite
ßanbeit, beren Sefißer auf bem gleicßen ober auf bem

anftoßenben ©runbßücf rooßnen.
©egen bie ©rfteHung unb ben Setrieb einzelner Säume

für S^h^^P^'f^tautomobile, bie meßt an ©ritte oer»
mietet roerben, roirb man, fofern meßt eine größere An»

.pßl pfammengebaut roerben, nom ©fanbp unite ber in
fanton alen ober örtlicßen Saureglementen nieb er gelegten
öffentlicß«recßtlicßen Seftimmungen aul wenig einroenben

fönnen; natürlich barf ber ©ebraueß biefer ©aragen für
bie Umgebung meßt mit erßeblicßem Särm unb meßt mit
erßeblicßen Seläfiigungen bureß Senjlngerücße u. bergl.
oerbmtben fein.

ißrioatrecßtlicße ©ienfibarfeiten flößen fieß melft auf
bie Seftimmung, baß auf ber mit ber ©tenfibarfeit be»

lafteten Siegenfeßaft fein lärmenbel ober übelrieeßenbel
©eroerbe betrieben roerben barf. Db barunter aueß

Stioatautoremifen im obengenannten ©tnne oerfianben
roerben fönnen, ift unforeS SSiffenl bil ßeute ricßterlicß
nießt entfeßieben roorben. Sei ber Seurteilung eine!
foleßen gaHel roirb man fieß fagen muffen, baß bie

Unterbringung eine! prioaten tßerfonenautomobill, bal
bem |)au§ßetra ober einem im gleicßen fpaufe rooßnen»
ben Slieter geßört, rooßl nießt pben beläftigenben ©eroerben

p süßten ift. Çj3 rioata«to mobile finb für bie Brunft
ein Sebürfnil geworben, roie man el bil oor 10 3aß^en
nießt aßnte unb belßalb aueß in ber einfcßlägigen ©efeß»
gebung aueß gar nießt berüeffießtigte. Slan roirb fieß
mit ben fahren an ßteraul entfteßenbe fletnere Unan»
neßmließfeilen geroößnen müffen. ®al erinnert uni an
bie 3<*'t »or 30 bil 35 3«ßren, wo bie gaßrräber auf»
famen Wal ßat man ba nießt alles gewettert über
bie unfinnige ©efeßroinbigfeit, mit ber bie Sabfaßrer auf
ben Sanbfiraßen „Slenfcß unb ©ier unfießer madßteu"
|)eute, im 3®^ictltec ber Automobile, fprießt feiten noeß
jemanb über p große gaßrgefeßroinbigfeit bel B^efrabel,
unb man ift jufrieben, wenn bie Autol roenigfienl bureß
bie Drtfeßaften eine mäßige ©efeßroinbigfeit einßalten.

SBefentlicß anberl liegt ber galt für aulpmietenbe
©roßgaragen, Sacß biefer Sicßtung ift in ber ©tabt
Büvicß oor ungefäßr 3 3aßren ein leßrreitßer gall ent»
feßieben roorben, ber ben ©emeinbe» unb ©tabtbeßörben
einige gingerjetge geben fönnte. ©I ßanbelte fieß um
bie Sauberoißigung für eine ©roßautogarage, bie 30 Auto»
mobilen ißlaß geboten ßätte, an ber ©efe ®ufour»©ee=
rofenftraße. ©er ©fabtrat ßatte fte all tßrooiforium
genehmigt, ©inige Anfiößer erßoben beim Sejirflrat
©infpraeße unb oerlangten bie Aufhebung öiefel Sefcßluffel.
©er ©tabtrat ßatte bie Sleinung, in nießt aulgefprocßenen
Wohngebieten, b. ß. in fogenannten gemifeßten Quartieren,
bie jum ©eil Woßtt», pm ©eil ©efcßäftlgebiet waren,
feien foleße Anlagen roenigftenl all ißrooiforien p ge»
neßmigen,, mit ber SJlögließfeit, bal ©ebäube fpäter für
Woßnungen umbauen p fönnen. ®ie ©infpreeßer fießten
fieß auf ben ©tanbptmft, baß an unb für fteß ein ©ebäube
mit gr. 200,000 Saufofien nießt all ißrooiforium gelten
fönne, el fei benn, man reeßne pm ooraul mit einem
langen Sefteßen bkfel fogenannten ißnroiforiuml.

©er Sejirflrat ßolte ein ©ufaeßien bei Sepflarjtel
ein, über folgenbe gragen:

3ft oom Setriebe bei beabfießtigten umfangreießen
©ammelgarageprooiforiuml für bie Umrooßnet am Uto»
quai, ber ©eeßof», ©ufour» unb ©eerofenfitaße eine
©efunbßeiilgefaßrbung, beiießunglroeife ©eßäbigung p
befüreßten bureß :

a) bie oom Sennin ßerrüßrenben ©ämpfe, Saueß»
entroieflung, ©erü^e ober bal SRoment ber
©Sploftonlgefaßr,

Ii) bem Särm ober ber ©taubentroieflung,
c) bie Störung ber Sacßtruße ober anbere Slomente,
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gungen zu gewärtigen sind, oder sich nachträglich heraus-
stellen, so sind bestmöglichste Schutzvorkehrungen zu treffen."

Im neuen Zivilgesetzbuch finden wir folgenden be-

kannten Artikel 684:
„Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines

Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Ge-
werbe- auf seinem Grundstück, sich aller übermäßigen
Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.

Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach

Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Orts-
gebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Rauch
oder Ruß, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung."

In der öffentlich-rechtlichen Vorschrift der Bau-
reglemente sind die erheblichen Belästigungen verboten,
in der privatrechtlichen Bestimmung des Z. G. B. spricht
der Gesetzgeber von übermäßigen Einwirkungen auf
das Eigentum des Nachbarn. Damit ist schon ange-
deutet, daß der Nachbar sich ein gewisses Maß solcher
Belästigungen oder Einwirkungen gefallen lassen muß.

Ob Automobilremisen in Wohnquartieren unter diesen

Gesichtspunkten erlaubt sind oder nicht, wird von den

örtlichen Umständen und namentlich auch davon abhängen,
ob es sich um eine sogenannte Groß- oder Mietgarage
oder dann um Einstellungsräume für Pcioatautomobile
handelt, deren Besitzer auf dem gleichen oder auf dem

anstoßenden Grundstück wohnen.
Gegen die Erstellung und den Betrieb einzelner. Räume

für Personenprivatautomobile, die nicht an Dritte ver-
mietet werden, wird man. sofern nicht eine größers An-
zahl zusammengebaut werden, vom Standpunkte der in
kantonalen oder örtlichen Baureglementen niedergelegten
öffentlich-rechtlichen Bestimmungen aus wenig einwenden
können; natürlich darf der Gebrauch dieser Garagen für
die Umgebung nicht mit erheblichem Lärm und nicht mit
erheblichen Belästigungen durch Benzingerüche u. dergl.
verbunden sein.

Privatrechtliche Dienstbarkeiten stützen sich meist auf
die Bestimmung, daß aus der mit der Dienstbarkeit be-

lasteten Liegenschaft kein lärmendes oder übelriechendes
Gewerbe betrieben werden darf. Ob darunter auch

Privatautoremisen im obengenannten Sinne verstanden
werden können, ist unseres Wissens bis heute richterlich
nicht entschieden worden. Bei der Beurteilung eines

solchen Falles wird man sich sagen müssen, daß die

Unterbringung eines privaten Personenautomobils, das
dem Hausherrn oder einem im gleichen Hause wohnen-
den Mieter gehört, wohl nicht zu den belästigenden Gewerben

zu zählen ist. Pcioatautomobile sind für die Zukunft
ein Bedürfnis geworden, wie man es bis vor 16 Jahren
nicht ahnte und deshalb auch in der einschlägigen Gesetz-
gebung auch gar nicht berücksichtigte. Man wird sich
mit den Jahren an hieraus entstehende kleinere Unan-
nehmlichkeiten gewöhnen müssen. Das erinnert uns an
die Zeit vor 30 bis 35 Jahren, wo die Fahrräder auf-
kamen Was hat man da nicht alles gewettert über
die unsinnige Geschwindigkeit, mit der die Radfahrer auf
den Landstraßen „Mensch und Tier unsicher machten"!
Heute, im Zeitalter der Automobile, spricht selten noch
jemand über zu große Fahrgeschwindigkeit des Zweirades,
und man ist zufrieden, wenn die Autos wenigstens durch
die Ortschaften eine mäßige Geschwindigkeit einhalten.

Wesentlich anders liegt der Fall für auszumietende
Großgaragen. Nach dieser Richtung ist in der Stadt
Zürich vor ungefähr 3 Jahren ein lehrreicher Fall ent-
schieden worden, der den Gemeinde- und Stadtbehörden
einige Fingerzeige geben könnte. Es handelte sich um
die Baubewilligung für eins Großautogarage, die 30 Auto-
mobilen Platz geboten hätte, an der Ecke Dufour-See-
rosenftraße. Der Stadtrat hatte sie als Provisorium
genehmigt. Einige Anstößer erhoben beim Bezirksrat
Einsprache und verlangten die Aushebung dieses Beschlusses.
Der Stadtrat hatte die Meinung, in nicht ausgesprochenen
Wohngebieten, d. h. in sogenannten gemischten Quartieren,
die zum Teil Wohn-, zum Teil Geschäftsgebiet waren,
seien solche Anlagen wenigstens als Provisorien zu ge-
nehmigen,, mit der Möglichkeit, das Gebäude später für
Wohnungen umbauen zu können. Die Einsprecher stellten
sich auf den Standpunkt, daß an und für sich ein Gebäude
mit Fr. 200.000 Baukosten nicht als Provisorium gelten
könne, es sei denn, man rechne zum voraus mit einem
langen Bestehen dieses sogenannten Provisoriums.

Der Bezirksrat holte ein Gutachten des Bezirksarztes
ein, über folgende Fragen:

Ist vom Betriebe des beabsichtigten umfangreichen
Sammelgarageprovisoriums für die Umwohner am Mo-
quai, der Seehos-, Dufour- und Seerosenstraße eine
Gesundheitsgefährdung, beziehungsweise Schädigung zu
befürchten durch:

n) die vom Benzin herrührenden Dämpfe, Rauch-
entwicklung, Gerüche oder das Moment der
Explosionsgefahr,

b) dem Lärm oder der Staubentwicklung,
e) die Störung der Nachtruhe oder andere Momente.
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®a! ©utad^ten bel Geptlar^tel lautete in fpaupt®
fadjen rote folgt:

Saut planen unb Sitters banbelt el fid) um best einjig
unbebauten ißta^ bel non lltoquai, ©eeljof®, ®ufout= unb
©cerofenfirafie eingerahmten Giertell, in bem fid) bie

flägcrifchen ©ebäube befänben unb roorauf bie ©arage
mit bem lulmafj 39 auf 30 m ©runbfläcbe einfiödig
erfMt roetben folle.

Seiber fchliefje bal mobernfie gatjrjeug, bal Genpt®
automobil, neben feinen, nur naä) bet ^roedferfütlung
beurteilt, fo ^eroorragenben Vorteilen eine Slnpbl ïaum

p befireitenber Stadtteile beim Getrieb in fic§, rsict)t nut
für gather unb gafyrgäfie, fonbern nod) mehr für
tßaffanten unb Machbarn bet Memife, namentlich bann,
roenn el fid; nidjt nur um ein ober roenige, fonbern rote
bei ber projezierten ©arage an ber ®ufour®©eerofen®
ftrafse um etroa 30 SSÖagen ^anble.

®abei brause ber ©rperte nur auf feine fanitärifchen
^Begutachtungen ähnlicher Gauprojefte an ber ©cheibegg»
straffe, Bürid) 2, unb an ber ©eegartenfirafje, Qürid) 8,
im $al)re 1913 p banben ber ïantonalen ®ireîtion bei
©efnnbljeitlroefenl p oerroeifen.

®ie gefunbbeitlicSsen 9tad)teile liefen ftch im all®

gemeinen balsin beförderen:
a) giirl etfie fteüe ber befannte roiberroärtige @e=

rud) ober gerabep ©eftant bel Genjtnl, für ben bie
meiften tßerfonen eine gan,5 befonbere ©mpfinblidjfeii
befäfjen, eine arge Geläfiigung bar unb fei imfianbe,
bei fteîiger 2Bieberfebr ober fortbauernber ©imoirfung
fdjon an unb für ft h p eneroieten unb bamit ïïppetit®
lofigïeit, Unlufi pr 3lrbeit, morofe ©timmung p er®

jeugen.
Bu biefer ©efunbbeitlfchabigung tomme nun aber

noch eine ernftere, bie ben ©runb in ber häufig roteber®

holten ober fonfianten ©inatmung ber flüchtigen ©afe
bei Genpt! unb bei Gauche! bei feiner Gerbrenmwg
habe, bie, roenn auch burcf) bie Suftberoegung pm ©lüd
in erheblicher Getbünnung, nidf blof bei längerem Stuf*
enthalt in ber ©arage, fonbern auch to tor Mac|bar[cbaft,
namentlich unter begünftrgenben atmofphärif^en Ger®

hältniffen: tiefer Garometerfianb, SßJtnbfiiEe, fchroüle
'Temperatur, Dtebel — bei oielen |>aulbetoobnera ßopf®
roeh in pnehmenbem ©rabe, bil pr Unerträglichfeit,
forcie kläffe burd) ©inten ber ©xnähtung unb GUS®

biloung h^oorpbrlngen oetmöge. ®enn bal flüchtige
Genfn fei ein ©emenge fet>r gif tger ffoblemoaffetfloffe:
Genpl, ®olucl. .g>glol, bei ber Gerbrennung nod) ge--

mtfcf)t mit Ho^lenfäure unb ßohlenojrib, unb rufe, in
îorqenlrifcher gorm eingeatmet, alute Gergiftungl®
etfdheinungen heroor. Genommenen Stopf, ©djroinbel,
Dhrenfaulen, übelfeit, ©rbrechen, SUemnot bil gut Dfjn®
madf mit gittern unb Bedungen. ®iefe ®ünfte roüsben
ftch am meiften entroidelr. in bet Umgebung bet Sf-fetooh!
bei ihrer güßung unb 3Jtaieriolentn«hme unb ber Meu®

oerprooiantterung ber lutomohile.
®ap gefeHe fid) jebocb uod) eine tnbirefte ©efunb®

heitlfchäbigung öaburd), bafj bie Umroohner, um bem

läfiigen Genfngefianf möglich fi p entgehen, gelungen
roären, hinter geftffoffenen genfiern unb Türen in frffecht
ventilierten SBolp®, Slrbeit§= unb ©ctjlafräumen p oet®
bleiben, ben Slufenthalt auf Gallonen, offenen Geranben
unb in ©ästen tunlidjft p nermeiben, unb bal gerabe noch

p ba bie SfBüterungloetbältniffe am meiften
gute Süftung pnb redf aulgebelpten lufenthalt im
freien geftatten roürben. Unb bamit roären fie ähnlicher
©efunbheitlgefährbung aulgefetf, soie man fie bei ber
fdjlechtbemitteiten Geoölferung fo fehr bebauere unb be®

lämpfe: ber ©efäfjrbung burch Glutarmut, burch rbeu®

matifdje unb fatarrhalifdje Seiben, Tuberfulofe m bergl.
Sfocf) in anbetet Gejtelpng fpiele inbeffen gefunbbeitlid) bal

Gencin eine geroiffe IRotte, nämlich tnU iRüdficht auf bie

geuergefahrli^feit, namentlich bei ben nicht gertngen Gor®

raten, bie auch bei ber ftärfften ©infdhränlung für einen

folgen Getrieb erforbertich fein roürben, unb troh ber
Gorfchriften bie in Goraulficht biefer fjeuergefäfjrltd^feit
für ben ^aÜ ber tMulführung bel projette! oon ber Gau--

feîiion I bel ©tabtratel gemacht roorben feien : ©in®

feuerung ber |)eipng außerhalb ber iBemife, Gencin®

jifierne nicht eingebaut in bie Slemife, leine Sagerung oon
größeren SBengen oon Genjin, ©rfteüung einer geuerlöfd)®
einrichtung.

®al Getou^ifein nämlid), infolge ber leichten ©nt®

pnbbarleit unb ©jplofionlgefährli^feit bei Genjini
beftänbig gleichfam auf einem ^uloerfaffe ju fstjen,
roerbe ficfjeilief) bal iftuljebebürfnil unb lÄa^egefüfjl bal
fonft fäjon burch bie geroohnten SBiberroärttgleiten bei
IHtaglebenl genügenb geplagten ©täbterl nicht gerabe
erhöhen, im ©egenteil ihm nod) mit einer neuen, ihm
roohtenîbehïlicheH Ingft unb ©orge belaften, gan$ ah®

gefehen oon ber eoentuellen ©rhöhung ber grämten für
©ehaube® unb aBobilaroesficherung in ben benachbarten
Käufern. (©^luB folgt.)

QSauftagetn
©in Fachmann berichtet im „Guttb" : ®ie Gor®

fteüungen, bie man ftch im allgemeinen oon ber ©nt®

ftehung einel |>aufe§ macht, finb vielfach unllar, ja
felbft irrtümlich. ®ie Urfache biefer mangelnben ^ennt®
nil liegt barin, öajs bie öffentlichleit nur bie 3lulführung
bei Gauroetll nicht aber bie gsunblegenben Gor®
arbeiten. SBie am Gau bie Steine fich pr SBauer
fügen unb über ben SBauern bal fchühenbe ®adh auf®
gerichtet roirb, ift uni butch bie ©eroohnheit felbft®
oerftänbHcb geroorben. Slher fd^ou ber innete 3lulhau
mit feinen befonberen @inricf)tungen moberner Technil
entzieht fich ber Geobadjtung, unb oolienbl bie f<höpferifcbe
SXxbeit, bie ben ißlan p bem ©anjen fdhafft, bleibt im
Irbeitljimmer oetborgen unb gibt fich nur in ihren
ÏÏCuIroirtungen funb.

Bœei oerfdfiebene Gräfte mitten beim ©ntfteljen einel
guten |>aufe§ pfammen: ®ie ©eftaltung bei Gau®

gebauten! burch ben Slrc^iteften unb bie lulführung
belfelben buref) bie Unternehmer unb Gauhanbroerter.
®er 3lrd)itett löfi bie com Gauherrn gefteUte 2lufgahe,
er erfinnt ben ißlan pm Gauroert unter Gecüdfichtigung
ber ©efe^e ber Gaufnnft, er trachtet, mit ben einfachen
SJtitteln bal Gefte p erreichen unb ba! Broedsnäfjige
mit bem Schönen p oetbinben. ©o entfielet ber ©nt®

rcurf; ihm folgen bie Gaupläne, bie Gerecljnungen unb
alle bie Gorarbeiten, bie oor Geginn ber Gauaulfühtung
ba! fünftige Gauroert genau ertennen laffen unb über
bie Gautoften 2luffd)tufi geben, ©rft nach GoHenbung
biefer Gorarbeiten fann bie Slulführung beginnen. Gau®

metfter unb Gauhanbroerter fommen jetjt an bie Steide
unb gehen bem oorläufig nur geplanten ^>au§ greifbare
fyorm unb ©efialt.

5îun liegt bie grage nahe; Slann biefe ge®
famte Tätigfett nicht in einer ißerfon, bem
Slrd^iteften ober bem Unternehmer oereinigt
roerben? früheren Betten, ba bie Gauaufgaben
— oon ^Monumentalbauten ohgefehen — einfacher roaren
unb ftch mährenb langer B?tocmme g^eidq blieben, ba
namentlich bie mit ber lulfühtung pfammenbängenben
fragen roeniger oerroidelt roaren, tonnten bie oon ©runb
oetf^iebenen Arbeiten ber ißrojeftterung unb ber lui®
führung eher in einer fpartb oereinigt fein, ßeute ift
eine folt^e Gereinigstng ohne Schaben nid)! benfbar.
®enn einerfeit! ift bie ÜBannigfaltigfeit ber Gauaufgabett
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Das Gutachten des Bezirksarztes lautete in Haupt-
fachen wie folgt:

Laut Plänen und Akten handelt es sich um den einzig
unbebauten Platz des von Utoquasi Seehof-, Dufour- und
Seerosenstraße eingerahmten Viertels, in dem sich die

klägerischen Gebäude befänden und worauf die Garage
mit dem Ausmaß 39 auf 30 m Grundfläche einstöckig
erstellt werden solle.

Leider schließe das modernste Fahrzeug, das Benzin-
automobil, neben feinen, nur nach der Zweckerfüllung
beurteilt, so hervorragenden Vorteilen eine Anzahl kaum

zu bestreikender Nachteile beim Betrieb in sich, nicht nur
für Führer und Fahrgäste, sondern noch mehr für
Passanten und Nachbarn der Remise, namentlich dann,
wenn es sich nicht nur um ein oder wenige, fondern wie
bei der projektierten Garage an der Dufour Seerosen
straße um etwa 30 Wagen handle.

Dabei brauche der Experte nur auf feine sanitärischeu
Begutachtungen ähnlicher Bauprojekte an der Scheidegg-
straße, Zürich 2, und an der Seegartenstraße. Zürich 8,
im Jahre 1913 zu Handen der kantonalen Direktion des

Gesundheitswesens zu verweisen.
Die gesundheitlichen Nachteile ließen sich im all-

gemeinen dahin definieren:
g.) Fürs erste stelle der bekannte widerwärtige Ge-

ruch oder geradezu Gestank des Benzins, für den die
meisten Personen eine ganz besondere Empfindlichkeit
besäßen, eins arge Belästigung dar und sei imstande,
bei stetiger Wiederkehr oder fortdauernder Einwirkung
schon an und für sich zu enervieren und damit Appetit-
losigkeit, Unlust zur Arbeit, morose Stimmung zu er-

zeugen.
Zu dieser Gesundheitsschädigung komme nun aber

noch eine ernstere, die den Grund in der häufig wieder-
holten oder konstanten Einatmung der flüchtigen Gase
des Benzins und des Rauches bei seiner Verbrennung
habe, die, wenn auch durch die Luftbewegüng zum Glück
in erheblicher Verdünnung, nicht bloß bei längerem Auf-
entholt in der Garage, sondern auch in der Nachbarschaft,
namentlich unter begünstigenden atmosphärischen Ver-
hältnissen: tiefer Barometerstand, Windstille, schwüle
Temperatur, Nebel — bei vielen Hausbewohnern Kopf-
weh in zunehmendem Grade, bis zur Unerträglichkeit,
sowie Blässe durch Sinken der Ernährung und Blw-
bilvung hervorzubringen vermöge. Denn das flüchtige
Benzin sei ein Gemenge sehr gifiger Kohlenwasserstoffe:
Benzol, Doluol. Hylol, bei der Verbrennung noch ge-
mischt mit Kohlensäure und Kohlenoxyd, und rufe, in
konzentrischer Form eingeatmet, akute Vergiftung?-
erscheinungen hervor. Benommenen Kopf, Schwindel,
Ohrensausen, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot bis zur Ohn-
macht mit Zittern und Zuckungen. Diese Dünste würden
sich am meisten entwickeln in der Umgebung der Reservoirs
bei ihrer Füllung und Materialentnahme und der Neu-
verprovianlterung der Automobile.

Dazu geselle sich jedoch noch eine indirekte Gesund-
heitsschädigung dadurch, daß die Umwohner, um dem
lästigen Benzingestank möglichst zu entgehen, gezwungen
wären, hinter geschlossenen Fenstern und Türen in schlecht
ventilierten Wohn-, Arbeits- und Schlafräumen zu ver-
bleiben, den Aufenthalt auf Balkönen, offenen Veranden
und in Gärten tunlichst zu vermeiden, und das gerade noch

zu Zeiten, da die Witterungsoerhältnisse am meisten
gute Lüftung und recht ausgedehnten Aufenthalt im
Freien gestatten würden. Und damit wären sie ähnlicher
Gesundheitsgefährdunff ausgesetzt, wie man sie bei der
schlechtbemittelten Bevölkerung so sehr bedauere und be-

kämpfe: der Gefährdung durch Blutarmut, durch rheu-
matische und katarrhalische Leiden, Tuberkulose u. dergl.
Noch W anderer Beziehung spiele indessen gesundheitlich das

Benzin eine gewisse Rolle, nämlich mit Rücksicht auf die

Feuergefährlichkeit, namentlich bei den nicht geringen Vor-
raten, die auch bei der stärksten Einschränkung für einen
solchen Betrieb erforderlich sein würden, und trotz der
Vorschriften die in Voraussicht dieser Feuergefährlichkeit
für den Fall der Ausführung des Projektes von der Bau-
sektion I des Stadtrates gemacht worden seien: Ein-
feuerung der Heizung außerhalb der Remise, Benzin-
zisterne nicht eingebaut in die Remise, keine Lagerung von
größeren Mengen von Benzin, Erstellung einer Feuerlösch-
einrichtung.

Das Bewußtsein nämlich, infolge der leichten Eat-
zündbarkeit und Explosionsgefährlichkeit des Benzins
beständig gleichsam auf einem Pulversasse zu sitzen,
werde sicherlich das Ruhebedürsnis und Ruhegefühl das
sonst schon durch die gewohnten Widerwärtigkeiten des

Alltaglebens genügend geplagten Städters nicht gerade
erhöhen, im Gegenteil ihm noch mit einer neuen, ihm
wohlentbehrlichen Angst und Sorge belasten, ganz ab-
gesehen von der eventuellen Erhöhung der Prämien für
Gebäude- und Mobilarversicherung in den benachbarten
Häusern. (Schluß folgt.)

Baufragen.
Ein Fachmann berichtet im „Bund" : Die Vor-

stellungen, die man sich in? allgemeinen von der Ent-
stehung eines Hauses macht, sind vielfach unklar, ja
selbst irrtümlich. Die Ursache dieser mangelnden Kennt-
nis liegt darin, daß die Öffentlichkeit nur die Ausführung
des Bauwerks sieht, nicht aber die grundlegenden Vor-
arbeiten. Wie am Bau die Steine sich zur Mauer
fügen und über den Mauern das schützende Dach auf-
gerichtet wird, ist uns durch die Gewohnheit selbst-
verständlich geworden. Aber schon der innere Ausbau
mit seinen besonderen Einrichtungen moderner Technik
entzieht sich der Beobachtung, und vollends die schöpferische
Arbeit, die den Plan zu dem Ganzen schafft, bleibt im
Arbeitszimmer verborgen und gibt sich nur in ihren
Auswirkungen kund.

Zwei verschiedene Kräfte wirken bein» Entstehen eines
guten Hauses zusammen: Die Gestaltung des Bau-
gedankens durch den Architekten und die Ausführung
desselben durch die Unternehmer und Bauhandwerker.
Der Architekt löst die vom Bauherrn gestellte Aufgabe,
er ersinnt den Plan zum Bauwerk unter Berücksichtigung
der Gesetze der Baukunst, er trachtet, mit den einfachsten
Mitteln das Beste zu erreichen und das Zweckmäßige
mit dem Schönen zu verbinden. So entsteht der Ent-
wurf; ihm folgen die Baupläne, die Berechnungen und
alle die Vorarbeiten, die vor Beginn der Bauausführung
das künftige Bauwerk genau erkennen lassen und über
die Baukosten Ausschluß geben. Erst nach Vollendung
dieser Vorarbeiten kann die Ausführung beginnen. Bau-
meister und Bauhandwerker kommen jetzt an die Reihe
und geben dem vorläufig nur geplanten Haus greifbare
Form und Gestalt.

Nun liegt die Frage nahe; Kann diese ge-
sainte Tätigkeit nicht in einer Person, dem
Architekten oder dem Unternehmer vereinigt
werden? In früheren Zeiten, da die Bauaufgaben
— von Monumentalbauten abgesehen — einfacher waren
und sich während langer Zeiträume gleich blieben, da
namentlich die mit der Ausführung zusammenhängenden
Fragen weniger verwickelt waren, konnten die von Grund
verschiedenen Arbeiten der Projektierung und der Aus-
führung eher in einer Hand verewigt sein. Heute ist
eine solche Verewigung ohne Schaden nicht denkbar.
Denn einerseits ist die Mannigfaltigkeit der Bauaufgaben
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